
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/12/19 6Ob295/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1962

Norm

ABGB §149

ABGB §233

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Frage, ob ein ehelicher Vater gleich einem Vormund zur Wirksamkeit seiner Erklärung, mit welcher er dem

Anerkenntnis der außerehelichen Vaterschaft durch seinen minderjährigen Sohn zustimmt, noch der

p7egschaftsgerichtlichen Genehmigung bedarf, ist im Gesetz selbst nicht ausdrücklich und so klar gelöst, daß kein

Zweifel über die Absicht des Gesetzgebers aufkommen könnte.
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